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In einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 13 der Energieeinspar-
verordnung (AVV Energiebedarfsausweis) [3.12] werden Inhalt, Aufbau
und Gliederung, nicht aber die grafische Gestaltung der Energie- und
Wärmebedarfsausweise geregelt. Energie- und Wärmebedarfsausweise
müssen demnach, neben Datum und Angaben zum Aussteller, folgende
allgemeine Angaben enthalten:
❐ Bezeichnung des Gebäudes/Gebäudeteils mit Adresse, Gemarkung

und Flurstücknummer,
❐ Nutzungsart (z.B. Wohngebäude),
❐ wärmeübertragende Umfassungsfläche A und beheiztes Volumen V

e

sowie deren Verhältnis A/V
e
 ,

❐ Gebäudenutzfläche A
N
 im Sinne der Energieeinsparverordnung (nur

für Wohngebäude),
❐ Art der Beheizung und der Warmwasserbereitung sowie ggf. Art

und Anteil erneuerbarer Energien.

Die Energiebedarfsausweise für zu errichtende Gebäude mit normalen
Innentemperaturen müssen in die Punkte „I. Objektbeschreibung“ (mit
den vorgenannten allgemeinen Angaben), „II. Energiebedarf“ und „III.
Weitere energiebezogene Merkmale“ gegliedert sein. Insbesondere
können Anlagen zu den Punkten II und III die dort gemachten Angaben,
wie z.B. zu Dichtheitsprüfungen, zur Anlagentechnik oder zur Berech-
nung von Wärmebrücken, dokumentieren.

Als Pflichtangaben sind im Abschnitt II folgende Werte anzugeben:
❐ zulässiger Höchstwert und der für das Gebäude berechnete Wert des

Jahres-Primärenergiebedarfs und
❐ die Werte des errechneten Endenergiebedarfs, getrennt nach

Energieträgern.

Des Weiteren sind in Abschnitt III aufzunehmen:
❐ zulässiger Höchstwert und der berechnete Wert des spezifischen, auf

die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissions-
wärmeverlustes,

❐ Anlagenaufwandszahl e
P
 sowie eine Angabe über die Begrenzung

der Wärmeabgabe von Wärme- und Warmwasserverteilungsleitun-
gen,

❐ Ansätze zur Berücksichtigung von Wärmebrücken,
❐ ob ein Dichtheitsnachweis in der Berechnung berücksichtigt wurde,
❐ wie der Mindestluftwechsel erfolgen soll,
❐ ob und in welcher Art ein Nachweis des sommerlichen Wärmeschut-

zes erfolgte
❐ und ob Ausnahmen oder Befreiungen erteilt wurden.

Bild 3.6 zeigt ein Beispiel (Muster) für einen solchen Energiebedarfs-
ausweis, der der gleichnamigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
entnommen ist.

3.1.7.2

Inhalt und Aufbau
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Platzhalter für die notwendigen Angaben des Energiebedarfsausweises
sind ebenfalls im abgedruckten Muster aufgeführt. Die im Muster unter
II. aufgenommenen Hinweise zu den normierten Randbedingungen sind
wörtlich zu übernehmen. Bei überwiegender Nutzung von elektrischen
Speicherheizungen ist zusätzlich auf den erleichternd anzusetzenden
Primärenergiefaktor von 2,0 zur Berechnung des Jahres-Primärenergie-
bedarfs hinzuweisen. Der mit dem Primärenergiefaktor von 2,0 (zum
Vergleich mit dem zulässigen Höchstwert) wie auch der mit dem Pri-
märenergiefaktor nach DIN V 4701-10 berechnete Wert des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs sind im Energiebedarfsausweis anzugeben.

Bild 3.6: Muster eines
Energiebedarfsaus-
weises nach Allgemei-
ner Verwaltungsvor-
schrift zu § 13 der
Energieeinsparungs-
verordnung (AVV
Energiebedarfsaus-
weis) [3.12], Muster A
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Aufbau und Inhalt des Energiebedarfsausweises für eine Änderung oder
Erweiterung bestehender Gebäude lehnen sich i.d.R. an den Ausweis für
neu zu errichtende Gebäude an. Bei wesentlichen Änderungen sind
diese im Energiebedarfsausweis aufzuzählen.

Der Wärmebedarfsausweis für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen
folgt im Grundsatz dem Aufbau und Inhalt der Energiebedarfsausweise.
Er besteht aus den Abschnitten „I. Objektbeschreibung“, „II. Transmis-
sionswärmeverlust“ und „III. Weitere energiebezogene Merkmale“. In
Abschnitt II ist der zulässige sowie berechnete spezifische auf die wär-

Bild 3.6: Muster eines
Energiebedarfsaus-

weises nach Allgemei-
ner Verwaltungsvor-

schrift zu § 13 der
Energieeinsparungs-

verordnung (AVV
Energiebedarfsaus-

weis) [3.12], Muster A
(Fortsetzung)
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meübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust aufzuführen. Obligatorische Hinweise zu den normierten Rand-
bedingungen der Berechnungen ergänzen die Angaben zu diesem Ab-
schnitt. In Abschnitt III folgen als weitere Angaben die Ansätze zur
Berücksichtigung von Wärmebrücken, ob die Nachweise zur Energie-
einsparverordnung einen Dichtheitsnachweis einschließen und über
welche Lüftungsart der Mindestluftwechsel erfolgen soll.

Die Regelungen in der Energieeinsparverordnung über heizungs-
technische Anlagen und Warmwasseranlagen enthalten energetische
Mindestanforderungen und beziehen sich auf

❐ die Einrichtung neuer Anlagen zur Inbetriebnahme in Neubauten,
❐ den erstmaligen Einbau von (neuen) Anlagen in bestehende Gebäude

und
❐ den Ersatz oder die Erneuerung bestehender Anlagen oder Anlagen-

komponenten.

In Gebäuden, deren Jahres-Primärenergiebedarf nicht begrenzt ist
(z.B. Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen, Gebäudebestand),
müssen Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel eingesetzt
werden. Die Inbetriebnahme von Standardheizkesseln ist ausgeschlos-
sen.

Bestehende Gebäude mit normalen Innentemperaturen sind von dieser
Regelung dann ausgenommen, wenn der dem Gebäude entsprechende
Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs von Neubauten um nicht
mehr als 40 % überschritten wird. Damit sind Standardheizkessel im
Erneuerungsfall nur noch dann einsetzbar, wenn im Nachhinein eine
entsprechend günstige Energiebedarfsberechnung erstellt wird.

Mit den vorgenannten Regelungen soll dem hohen Energieverbrauch
und der damit verbundenen Klimabelastung angemessen entgegenge-
wirkt werden, womit der Betrieb von Standardheizkesseln unter den in
Deutschland vorzufindenden Randbedingungen (insbesondere über-
wiegend Teillastbetrieb) in diesen Fällen verbunden wäre.

Die Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- oder Warmwasserleitungen
und von Armaturen ist durch Wärmedämmung zu begrenzen. Für
Dämmmaterialien mit der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m · K) ergeben
sich Mindestdicken der Dämmschichten in der Größenordnung der
Durchmesser der zu dämmenden Leitungen oder Armaturen. Genauere
Angaben hierzu sind im Anhang 5 der Energieeinsparverordnung zu
finden.

3.1.8

Heizungstechnische
Anlagen und Warm-
wasseranlagen -
Inbetriebnahme und
Begrenzung der Wär-
meabgabe




